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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP) DER VEREINBARTEN VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT CRAILSHEIM

FNP-Änderung Nr. D-2022-1F „Reitanlage Krappenäcker“ in Crailsheim, 
Auslegungsbeschluss, öffentliche Auslegung

Der Gemeinsame Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Crailsheim (VVG) hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 22.03.2023 den Aus-
legungsbeschluss der Flächennut-
zungsplanänderung „Reitanlage 
Krappenäcker“ Nr. D-2022-1F gebilligt 
und die Auslegung der Flächennut-
zungsplanänderung beschlossen. Der 
Auslegungsbeschluss wird gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. Maßgebend sind die Planzeich-
nung mit Geltungsbereich vom 
07.11.2022, die Begründung sowie der 
Umweltbericht jeweils vom 24.11.2022. 
Die Lage des Änderungsbereichs ist aus 
dem abgedruckten Plan ersichtlich.
Änderungsbereichs ist aus dem abge-
druckten Plan ersichtlich.
Der Änderungsbereich wird wie folgt 
kurz umschrieben:
1.  Bei der Planung werden die Flur-

stücke Nr. 1286, 1287, 1288, 1290, 1292 
und 1293, Gemarkung Jagstheim, 
überplant.

2.  Die betreffende Fläche ist im Flä-
chennutzungsplan als landwirt-
scha`liche Fläche dargestellt und 
soll als Sonderbaufläche entwickelt 
werden.

3.  Das Plangebiet ist durch landwirt-
scha`liche Flächen sowie östlich 
durch die Hauptverkehrsstraße K 
2641, und südlich durch den Spel-
tachweg begrenzt.

Ziele, Zwecke und Lage der Planung:
Planungsziel ist es, die Verlagerung des 
Reit- und Fahrverein Crailsheim und 
Umgebung e. V. und kün`ige Erweite-
rungen zu ermöglichen.

Öffentlichkeitsbeteiligung:
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB werden die ge-
nannten Planunterlagen in der Zeit 
vom 05.06.2023 bis einschließlich 
07.07.2023 während der Dienststunden 
bei der Stadtverwaltung Crailsheim, 
Ressort Stadtentwicklung, Foyer Neu-
bau, 1. Stock, Marktplatz 1, 74564 Crails-
heim und in den Rathäusern der Ge-
meinden Frankenhardt (Crailsheimer 
Straße 3), Saheldorf (Saheldorfer Haupt-

straße 50) und Stimpfach (Kirchstraße 
22) zu jedermanns Einsicht öffentlich 
ausgelegt.
Im gleichen Zeitraum können die Un-
terlagen auch im Internet unter www.
crailsheim.de/rathaus/stadtentwick-
lung (Öffentlichkeitsbeteiligung bei 

Bauleitplanverfahren) und über das 
zentrale Internetportal des Landes un-
ter www.uvp-verbund.de/kartendienste 
eingesehen werden.

 Fortsetzung auf Seite 24

 Plan: Stadtverwaltung
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Hinweis auf Arten umweltbezogener 
Informationen:
Für den Bereich der FNP-Änderung Nr. 
D-2022-1F „Reitanlage Krappenäcker“ 
liegen Informationen zu umweltrele-
vanten Aspekten vor.
Neben dem Umweltbericht vom 
24.11.2022 und den umweltbezogenen 
Stellungnahmen zur FNP-Änderung 
werden auch Unterlagen des zugehöri-
gen Bebauungsplanverfahrens öffent-
lich ausgelegt und können gleichzeitig 
im genannten Auslegungszeitraum im 
Internet abgerufen werden. Dabei han-
delt es sich um den Umweltbericht vom 
20.11.2022, die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung vom 20.11.2022 und 
der Relevanzprüfung vom 09.04.2022 .
Die umweltbezogenen Informationen 
sind nachfolgend unter den jeweiligen 
Schutzgütern aufgelistet. Im Einzelfall 
können sich die genannten Informatio-
nen auf mehrere Schutzgüter auswir-
ken.

Schutzgüter: Tiere und Pflanzen
Tiere: Aussagen zum möglichen Vor-
kommen geschützter Tierarten und 
Prüfung des tatsächlichen Vorkom-
mens
Pflanzen und Biotope: Bewertung der 
vorkommendenden Biotoptypen mit 
Flächenangaben

Schutzgüter: Fläche und Boden
Geologie: Kategorisierung des geologi-
schen Untergrunds
Bodenfunktion: Darstellung des Um-
fangs der geplanten Bebauung und den 
hierdurch entstehenden Verlust von 
Bodenfunktionen
Flächennutzung/Fläche: Vergleich und 
Bewertung des jetzigen mit der geplan-
ten Flächennutzung

Schutzgut: Wasser
Grundwasser: Darstellung und Bewer-
tung der Veränderung bei der Grund-
wasserneubildung

Schutzgut: LandschaY
Landscha`sbild: Darstellung und Be-
wertung der Veränderung im Land-
scha`sbild

Schutzgut: Wechselwirkungen/
Biologische Vielfalt
Wechselwirkungen: Darstellung und 
Bewertung der Wechselwirkungen 
durch Flächenumnutzung

Belange der erneuerbaren Energien
Nutzung von erneuerbaren Energien: 
Darstellung der möglichen Nutzung 
erneuerbarer Energien

Soweit in den Unterlagen auf weitere 
Bestimmungen – Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, DIN-Vorschriften, 
technische Regelwerke o. ä. – Bezug 
genommen wird, so werden diese zu 
jedermanns Einsicht bei der v. g. ausle-
genden Stelle bereitgehalten.

Abgabe von Stellungnahmen:
Innerhalb der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift vorge-
bracht werden. Es wird dabei gebeten, 
die volle Anschrift und betroffene 
Grundstücke anzugeben, da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahme 
mitgeteilt wird. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4a Abs. 6 BauGB bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben können. Er-
gänzend wird darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 7 Abs. 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der 
Auslegungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hähe 
geltend machen können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
zur Bearbeitung des Anliegens bei Stel-
lungnahmen von Bürgerinnen und 
Bürgern personenbezogene Daten wie 
Vor- und Familienname sowie Anschri  ̀
(ggf. auch E-Mail und Telefonnummer, 
sofern angegeben) und die vorgebrach-
ten Informationen auf Grundlage von 
§ 4 Landesdatenschutzgesetz gespei-
chert werden. Die vorgebrachten Infor-
mationen werden dem Gemeinderat 
und dem Gemeinsamen Ausschuss der 
Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft anonymisiert zur Entschei-
dungsfindung vorgelegt.

Crailsheim, 15.05.2023
für die VVG Crailsheim

Jörg Steuler
Sozial- & Baubürgermeister
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Öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates
Die nächste öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates findet am Mi`woch, 
31.05.2023, um 18.00 Uhr im Ratssaal 
des Rathauses, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim sta`.

Tagesordnung:
1. Neuberechnung der Sitzverteilung 

im Gemeinderat und in den Ort-
schaftsräten, Neufassung der 
Hauptsatzung

 Entscheidung

Sollte in der Sitzung vom 31. Mai 2023 auf-
grund von zu geringer Teilnehmerzahl 
keine Beschlussfähigkeit des Gemeinde-
rates gegeben sein, findet eine zweite Sit-
zung am Donnerstag, 1. Juni 2023 um 
18.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, 
Marktplatz 1, 74564 Crailsheim stah.
Die Bevölkerung ist dazu herzlich ein-
geladen.

Dr. Christoph Grimmer, 
Oberbürgermeister

Ortsübliche Bekanntgaben
Die im Stadtblah veröffentlichten 
ortsüblichen Bekanntgaben wer-
den in der Fassung abgedruckt, die 
zum Redaktionsschluss aktuell ist. 
Nachträgliche oder kurzfristige 
Änderungen, beispielsweise bei den 
Tagesordnungen, fin-
den Sie über nebenste-
henden QR-Code oder 
direkt unter www.
crailsheim.de/ris.

TERMINE ORTSTEILE

  Tiefenbach

GeschäYsstelle in Tiefenbach 
geschlossen
In der Zeit von Sonntag, 28. Mai, bis 
Sonntag, 11. Juni, hat die Geschä`sstelle 
der Ortsverwaltung Tiefenbach ge-
schlossen. In dieser Zeit übernimmt 
Harald Hügelmaier die Vertretung für 
Friedrich Lober, Ortsvorsteher von Tie-
fenbach. Harald Hügelmaier, Kirchber-
ger Straße 149, ist unter Telefon 07951 
26590 erreichbar.


